
Verfahrensvermerke 
 
 
Für die städtebauliche Planung 
Rheine, 11.03. 2008 Produktgruppe Stadtplanung 
 
 
 gez. Gellenbeck 
 Städt. Baurätin z.A. 
 
Die Planunterlagen sowie die Darstellungen und Festsetzungen entsprechen den Anforde-
rungen der §§ 1 und 2 der Planzeichenverordnung. 
 
Rheine, 11.03. 2008 Produktgruppe Vermessung 
 
 
 gez. Hildebrandt 
 Städt. Vermessungsrätin 
 
Der Stadtentwicklungsausschuss „Planung und Umwelt“ der Stadt Rheine hat in seiner Sit-
zung am 07.11. 2007 die Änderung dieses Bebauungsplanes gemäß § 1 Abs. 8 BauGB in
Verbindung mit § 13 BauGB beschlossen. 
 
Rheine, 11.03. 2008  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Beigeordneter 
 
 
Der Änderungsentwurf hat mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in Verbindung mit § 13
Abs. 2 Nr. 2 BauGB aufgrund des Beschlusses des Stadtentwicklungsausschusses „Planung
und Umwelt“ der Stadt Rheine vom 07.11. 2007 in der Zeit vom 20.11. 2007 bis einschließlich
20.12. 2007 öffentlich ausgelegen. 
 
Rheine, 11.03. 2008  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Beigeordneter 
 
Die Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 1 BauGB durch den Rat der Stadt
Rheine am 11.03. 2008 als Satzung beschlossen worden. 
 
Rheine, 12.03. 2008   
 
 
gez.  Dr. Kordfelder  gez. Elfert 
Die Bürgermeisterin  Schriftführer 
 
Der Satzungsbeschluss für diese Änderung des Bebauungsplanes ist gemäß § 10 Abs. 3
BauGB in Verbindung mit § 16 der Hauptsatzung der Stadt Rheine in der Münsterländischen
Volkszeitung am 26.03. 2008 ortsüblich bekannt gemacht worden. 
Mit dieser Bekanntmachung ist die Änderung des Bebauungsplanes rechtsverbindlich. 
 
Rheine, 07.04. 2008  Die Bürgermeisterin 
  In Vertretung 
 
 
  gez. Kuhlmann 
  Beigeordneter 

Die textlichen Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplanes Nr. 
64, Kennwort: „Nethestraße - Nord“ bleiben bestehen und werden für 
den Bereich der 3. Änderung wie folgt ergänzt: 
 
Auf der Nordseite der Nethestraße sind Flächen dargestellt, für die eine 
Bindung für die Erhaltung von Bäumen und Sträuchern (Feldhecke) festge-
setzt sind bzw. die als Schutzabstand für die Baumreihe/Feldhecke dienen. 
Diese Flächen sind von Bebauung freizuhalten. Beide Flächen können –
nach Absprache mit dem Fachbereich Planen und Bauen, Produktbereich 
Baumschutz – für die Anlage von Stellplätzen bzw. Zufahrten zu Garagen, 
Carports und Stellplätzen in einer maximalen Breite von 3,50 m unterbro-
chen werden. Pro Wohneinheit ist nur eine Unterbrechung zulässig. Die 
Zufahrten bzw. Stellplätze sollen nicht vollständig versiegelt werden. Es soll 
durch Verwendung geeigneter Materialien eine weitgehende Versickerung 
des Niederschlagwassers ermöglicht werden. Empfohlen wird die Anwen-
dung von Schotterrasen, Rasenkammersteinen oder Rasenfugenpflaster.  
 
In Ausnahmefällen ist in Absprache mit dem Fachbereich Planen und Bau-
en, Produktbereich Baumschutz, die Anlage von Terrassen bis zu einer ma-
ximalen Größe von 15 m² im Schutzstreifen zulässig. Die Ausnahme ist nur 
zulässig, wenn die Terrassen nicht vollständig versiegelt werden, sodass 
eine weitgehende Versickerung des Niederschlagswassers ermöglicht wird, 
z.B. durch die Verwendung von Rasenkammersteinen oder eines Holzbela-
ges mit versickerungsfähigem Untergrund. 
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